
                                                                                                                 

Postillion e.V. – Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis 

Anerkannter Träger der Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII.  
Vom Finanzamt Heidelberg als gemeinnützig anerkannt (Steuer Nr. 32489/41467); Eintragung ins Registergericht Mannheim (VR 331407)  
Vorstand: Stefan Lenz (Geschäftsführender Vorsitzender), Christian Sauter (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied) 
Bankverbindung: Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE03 6725 0020 0009 1539 42, BIC: SOLADES1HDB 

Postillion e.V. – Pottaschenloch 1 – 69259 Wilhelmsfeld 

 

Befreiung von der angebotenen Verpflegung aufgrund veganer Ernährung 

 Angaben zum Kind: 
 

Name/ Vorname:  
 
Geb.Dat.: 

 

 
Einrichtung: 

 

 
Antragssteller: 

 
Name/ Vorname:  
 
Straße: 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mir ist bekannt, dass die Mittagsverpflegung Teil der Kindertagesbetreuung ist. Ich möchte 
jedoch einen Antrag auf Befreiung von der gesamten Gemeinschaftsverpflegung  
ab dem ___________________________ stellen. 
 
Regelung: 

 

Zur Deckung des Mehraufwands und der Getränkekosten zahlen die Eltern 30% des 
festgesetzten Essensbeitrags. 
In diesem Fall ist die Tagesverpflegung von den Eltern selbst mitzubringen. Die Verpflegung sollte 
ein warmes Mittagessen, das in der Mikrowelle (wo dies möglich ist) warm gemacht werden kann, 
beinhalten. Bitte in der jeweiligen Einrichtung erfragen. 
Der Postillion e.V. übernimmt keinerlei Gewähr für die Frische, Allergene oder Qualität der 
mitgebrachten Speisen. 
 
Ich bin/wir sind/ mit der oben genannten Regelung einverstanden. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum: Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


